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Thema: Zukunft des Bolzplatzes an Diesdorfer Grundschule sichern und Nutzungsoptimierung 
prüfen 
 
 
Mit Beschluss Nr. 1716-048(VI)17 hat der Stadtrat den Oberbürgermeister wie folgt beauftragt: 
 
„Der Oberbürgermeister wird beauftragt zu prüfen, im Rahmen der Erweiterung, Sanierung und 
Überplanung des Grundschulstandortes Diesdorf auch den Bolzplatz und dessen Nutzung 
integriert zu beplanen sowie einen entsprechenden mgl. Lärmschutz angrenzender 
Grundstücke zu beachten. 
Zudem ist der Betreibervertrag mit Blick auf die Nachhaltigkeit und auch im Kontext nach wie 
vor fehlender ungestörter bzw. nicht störender Treffmöglichkeiten für Jugendliche im Stadtteil 
für die Zukunft prüfend zu hinterfragen.“ 
 
 
Information  
 
Das vorliegende Prüfergebnis wurde durch den Eigenbetrieb Kommunales 
Gebäudemanagement (EB KGm) und den Fachbereich Schule und Sport (FB 40) erarbeitet.  
 
Bei der Planung der Sanierung und Erweiterung der GS Diesdorf wurde und wird der 
vorhandene Bolzplatz berücksichtigt und in die neue Schulhofgestaltung mit eingebunden. Da 
der Bolzplatz eine gute Ergänzung des Freiflächenangebotes darstellt und während der 
Pausen- und Hortzeiten intensiv genutzt wird, ist hier keine bauliche Änderung vorgesehen. 
Dieses widerspräche ohnehin auch der Zweckbindung der für den Bau des Bolzplatzes 
eingesetzten Fördermittel. 
 
Für die Nutzung des Bolzplatzes lediglich im Rahmen des Schul- und Hortbetriebes ist kein 
Lärmschutz erforderlich. Um jedoch den Förderverein in der inzwischen aufgekommenen 
Diskussion über die Lärmbelästigung durch die öffentliche Nutzung zu unterstützen, wurde vom 
Eb KGm ein Lärmschutzgutachten beauftragt. Aufgabenstellung darin ist es herauszufinden, 
welche Maßnahmen einen sinnvollen Lärmschutz ermöglichen würden und wie hoch die Kosten 
dabei wären. Die Ergebnisse sollen noch im Frühjahr 2018 vorliegen, mögliche 
Lärmschutzmaßnahmen könnten dann bei entsprechender Finanzierung parallel zur 
Schulsanierung ausgeführt werden. 
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Bei aller Diskussion sollte aber berücksichtigt werden, dass von einem Bolzplatz immer 
Auswirkungen auf die Umgebung ausgehen, welche aber als sozial adäquat beurteilt und 
toleriert werden sollten. Letztlich war die Errichtung des Bolzplatzes sowohl für den Ortsteil 
Diesdorf als auch für die Grundschule ein Zugewinn an Nutzungsqualität und eine Erweiterung 
des Freizeitangebotes. 
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